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'1 'r~ der Beilagen zu den Slenographischcn Protokollen 

des Nationalrates XVII. Gesctzgcbungspcriode 

. . 
ANTRAG 

der Abgeordneten O:r •• ~~~~t~y. .,. OC. Di tz 
und Genossen 

No . ..... :l.§.§:..1 A 
Präs.: 2 8. FEB. 1990 

.a •••• III ••• II.1:! •••• IS8ele .... " •••• 

betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Garant!egesetz 1977 
geändert wird 

Der Nationalrat wolle beschließen: 
Bundesgesetz, mit dem das Garantiegesetz 1977 geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Garantiegesetz 1977, 8GBl. Nr. 296, in der Fassung der 
Bundesgesetze 8GBl. Kr. 102/1979, 338/1981, 263/1982, 634/1982 
und 569/1983 wird wie folgt geändert: 

1. Vor • 1 wird die Oberschrift: wAbschnitt IW eingefügt. 

2. I 1 Abs. 2 Ziffer 1 lit. a) lautet: 

Ha) langfristigen Finanzierung von Investitionen einschließ­
lich nicht aktivierunqstihiger Projektsaufwendunqen und 
des damit verbundenen 8etriebamittelbedarfes; oder" 

3. In -I 1 b Ab •• ·2 wird folgender dritter Satz einqefüqt: 

"Oie Gesellschaft ist ferner ermächtigt, die Kosten für 
Konsulenten zu übernehmen, die für dia Sanierung von Unter­
nehmungen mit Sitz ia Inland eingesetzt werden können, sowie 
die Kosten für Konsulenten gemäß I 12. W ' 

4. I 2 Aba. 2 lautet: 

flZahlunqen aus von der Gesellschaft übernommenen Garantien 
sind insoweit nicht dem Konto tür eine Deckunqsrücklage an­
zulasten, als diese Zahlungen durch Kreditoperationen gemäß 
I 6 finanziert werden. W 
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5. I 4 laut.tl 

"Die Gesellschaft hat für ihre Garantieübernahme ein Entgelt 
festzusetzen." 

6. I 6 lautet: 

". 6. (1) Der Bundesminister für Finanzen ist erBächtigt, der 
Gesellschaft die Ausgaben für zinsen, Kosten und 
Tilgungen von Anleihen, .Oa~lehen und sonstigen 
Krediten zu refundieren, welche die Gesellschaft im 
Gesamtausmaß bis zu S 5 Hrd. Bit Haftung des Bundes 
gemäß Ab •• 2 aUfnimmt. 

(2) Der Bundesminister für Finanzen ist ermächtigt, na­
mens des Bundes Haltungen gemäß I 1357 des Allge­
meinen Bürgerlichen Gesetzbuches für von der Ge­
sellschaft im Inland durchzuführende Kreditopera­
tionen (Anleihen, Darlehen und sonstige Kredite) zu 
übernehmen, insofern diese Kreditoperationen von 
der Gesellschaft zur Erfüllung ihrer Verbindlich­
keiten, für die eine Schadloshaltunqsverpflichtunq 
des Bundes nach Maßgabe dieses Bundesgesetzes 
besteht, durchgeführt werden. 

(3) Der Bundesminister für Finanzen darf von der in 
Abs. 2 erteilten Ermächtiqung nur dann Gebrauch 
machen, wenn 

a) der jeweils ausstehende Gesamtbetrag der Haf­
tungen S 5 Hrd. an Kapital und S 5 Hrd. an Zin­
sen und Kosten nicht übersteigt; 

b) die Kreditoperation im Einzelfall einen Betrag 
von S 2 Hrd. nicht übersteigt: 

c) die Laufzeit der Kreditoperation dreißig Jahre 
nicht übersteigt; 

d) die prozentuelle Gesamtbelastung der Kredit­
operation in inländiSCher Währung unter Zugrun­
delequng der in Abs. 4 umschriebenen tinanz­
mathe~atischen Formel nicht mehr als das Zwei­
einhalbtache des im Zeitpunkt der Vertragsunter­
zeichnung geltenden ZinSfußes für ESkontierungen 
der oesterreichischen Nationalbank (I 48 Aba. 2 
des Nationalbankqesetzes, 8GBl. Nr. 50/1984) be­
trägt. 

(4) Die prozentuelle Gesamtbelastunq gemäß Aha. 3 
lit. d) ist der jährliche, dekursive ZinsfUß, der 
sich tinanzmathematisch aus jenem Abzinsungstaktor 
ableitet, zu dem sämtliche während der Kreditlauf­
zeit vertraglich bedunqenen Zins-,und Tilgunqszah­
lungen auf den Barwert zum Zeitpunkt der Begebung 
abgezinst dem Nettoerlös aus der Kreditoperation 

• 
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entsprechen. Für die Beurteilung der Gesamtbe­
lastunq bei Kreditoperationen, bei welchen di. 
Zinssätze variabel festgesetzt warden, i.t tür die 
vertragliche Laufzeit Al. Baals der zinssatz für 
die erste Verzinsunqsperiode, eraittalt zum 
Zeitpunkt ·der Vertragsunterzeichnunq, 
heranzuziehen. 

7. In • 7 Abs. 1 werden nach dem Ausdruck "gemäß I' 1 bis 3" die 
Worte "sowie 11" eingefügt. 

8. I 7 erhält nachstehenden Absatz 5: 

"(5) Die Gesellschaft ist von der Sonderabgabe für Banken 
(Bundesgesetz BeBI. Nr. 553/1980) befreit." 

9. Die .1 10 bis 13 lauten: 

"Abschnitt 11 - Ost-West-Fond • 

• 10. Unter der Bezeichnung "Ost-West-fonds" wird für dia 
Gesellschaft nach Ha&qaba dieses Abschnittes ein 
weiterer Garantierahmen geschaffen. Die Gesellschaft 
hat bei ihrer Geschäftstätigkeit nach diesem Abschnitt 
ihrem Firmenwortlaut die Bezeichnung "Ost-West-Fonds" 
beizufügen und die entsprechenden Garantien 1m Jahres­
abschluß gesondert auszuweisen. 

§ 11. (1) Der Bundesminister für Finanzen ist ermächtigt, 
sich namens des Bundes zu verpflichten, die 
Gesellschaft nach Maßgabe dieses Bundesgesetzes 
schadlos zu halten, falls diese aus der Erfüllung 
ihrer Verbindlichkeiten aufqrund von Abschnitt II 
dieses Bundesgesetzes Zahlungen zu leisten hat, 
die nicht aus Mitteln der Deckunqsrücklage gemäß 
I 2 Abs. 1 gedeckt werden können. 

(2) Der Bundesminister für Finanzen darf Verpflichtun­
gen gemä! Abs. 1 nur bis zu einem jeweils aus­
stehenden Gesamtbetrag von S 5 Hrd. an Kapital zu­
züglich Zinsen und Kosten und nur dann übernehmen, 
wenn 

1. die Gesellschaft gegenüber Unternehmen mit Sitz 
im Inland Garantien zur Deckung von wirtschaft­
lichen Risken im Zusammenhang mit Beteiligungen 
oder sonstigen Investitionen im Ausland über­
nimmt oder 

2. die Gesellschaft Garantien zur Förderung der 
langfristigen Finanzierung von Beteiligungen 
oder sonstigen Investitionen im Ausland von 
Unternehmen mit Sitz im Inland übernimmt. 

(3) Garantien gemäß Abs. 2 dürfen nur dann übernommen 
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werden, wenn aufgrund der von der Gesellschaft zu 
beurteilenden wirtschaftlichen Verhlltn1s.8 des 
unternehmen., zu de •• en Gunstan die Garanti. 
übemo_en wird, erwartet werden kann, daß di •. 
Beteiligung oder sonstig. Investition 1B Ausland 
einen positiven Beitrag zur wirtsohaftlichen 
Entwicklung de. Unternehmens leistet und bei 
Garantieübernahme gemäß Abs. 2. Z 2 die Verbind­
lichkeiten aus den garantierten Finanzierungen 
vereinbarungsgemäß zurückgezahlt werden können. 

(4) Für die Obernahme der Garantien gemäß Abs. 2. hat 
dieGes8llschA~t Richtlinien ~u erlassen, die der 
Zua+tmmunq durch den Bundes~inistQr für Finanzen 
bedürfen un~ insbesondere nachstehende Regelungen 
entfia~~en müssen: 

1. Festlequnq der staaten, die als Standort der 
der Beteiligungen oder sonstigen Investitionen 
in Betracht kommenl 

2. Featlegunq des Kreises der begünstigten Un­
ternahmen mit sitz i. Inlandl 

3. Ausmaß und Ausqestaltunq der von der Gesell­
schaft zu übernehmenden Garantien; 

4. Festlequnq de. von der Gesellschaft mit dem 
Garantienehmer zu vereinbarenden carantieent­
gelte •• 

I 12. Die Gesellschaft ist ermäChtigt, im Rahmen der ihr ge­
mä! I 1 b Aba. 2 zur Verfügung gestellten Mittel die 
Kosten für Konsulenten zu übernehmen, die für die Pro­
jektsbeurteilunq und Projektsbetreuunq im Zusammenhang 
mit dem Erwerb von Beteiligungen oder sonstigen Investi­
tionen im Ausland durch Unternehmungen mit sitz 1m 
Inland eingesetzt werden können. 

I 13. Mit der Vollziehunq dieses Bundesgesetzes ist der Bun­
desminister tür Finanzen, hinsichtlich de.s I 7 Ahs. 3 
der Bundesminister für Justiz betraut." . 

Artikel 11 

Dieses Bundesgesetz tritt 1, 5 I 1't<iO aa .............. . in Kraft. 

In formeller Hinsicht wird beantragt, diesen Antrag dem 
FinanzausschuB zuzuweisen. 
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IRLAOTERUNGEN 

Allgemeiner T.11 

Im Zuge der politischen und wirtschaftlichen Liberalisierung der 
Länder osteuropas ist es für österreich erforderlich, di, wirt­
schaftlichen Beziehungen, insbesondere durch Direktinvestitionen 
österreichischer unternehm.n, zu intensivieran. 
Durch die Schaffunq des Ost-West-Fonds aoll .in Instrument ge­
schaffen werden, das durch die teilweis. Abdeckung der daait 
verbundenen Risken den österreichischen Unternehmen die Vornahme 
von solchen Direktinvestitionen erleichtert und damit qeichzei­
tig die Position der österreichischen Wirtschaft lnsgesaat ge­
sehen stärkt. Davon sind auch positiv. Impulse für die Restruk­
turierunq der Länder Osteuropaa zu erwarten. 
Die erforderliche Risikoaufteiluoq soll durch die ObernahB. von 
Garantien der Finanzierunqsqarantie-Gesellschaft m.b.B. (PGQ) in 
Weiterentwicklung des bereits bestehenden Garantieinstrumen­
tariums erreicht werden, der für diesen Zweck ein zusätzlicher 
Haftungsrahmen über S 5 Mrd. an Kapital eingeräumt wird. Die PGG 
kann damit sofort nach Inkrafttreten der Novelle als Träger ~e8 
Ost-West-Fonda tät!q werden. Entsprechend der weiteren Bnt­
wicklung dieses AUfgabenbereich8s kann i. nächsten Schritt eine 
Tochtergesellschaft der FGG zur Wahrnehmung der mit dem 
Ost-West-Fonds zusammenhänqenden Tätigkeiten gegründet werden. 
Die Umwandlunq des Ost-West-Fonds in eine mit eigenem Haftungs­
rahmen ausgestattete Tochtergesellschaft der FGG wird tür eine 
spätere Novellierunq des Garantieqesetze8 ins Auge gefaSt. 
Die gewählte Gesetzestormulierunq stellt weiters siCher, daß der 
Einsatz der neugeschaffenen Garantieinstrumente nicht auf die 
Länder osteuropas eingeschrinkt ist. 
Oie Regelung des Ost-West-Fonds erfolgt in eine. nauen Abschnitt 
II des Garantiegesetzes 1977. Anlä8lich der Einführung des ost­
West-Fonds sollen überdies einiqe den bisherigen Erfahrungen 
bei der Vollziehung des Garantiegesetzes Rechnung tragende er­
gänzende Novellierungen von Bestimmungen des Garantiegesetzes 
erfolgen. 
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Besonderer T.il 

zu Art. I 

zu Ziffar 1 

Infolg8 der Regelunq des Ost-West-Fond. in eine. nauen Abschnitt 
11 werden die bisherigen Reg.lunqen der •• 1 bis' a1a Ab­
schnitt I zusammengefeBt. Di. qener.ll di, Finanzi.rungsqaran­
tie-Gesellschaft •• b.B. betreffenden,Bestimmunqen d8S Ab­
schittes I, etwa hinsichtlich der Deckungsrücklag. oder des 
Beauftragten des Bundes.inisteriums für Finanzen, gelten für 
die Finanzierungsqarantie-Gesellschaft m.b.H. auch, soweit sie 
im Rahmen des Ost-West-Fonda tätig wird. 

zu Ziffer 2 

Die Erweiterung dieser Bestimmung stellt sicher, bei Investi­
tionsprojekten auch den wirtschaftlich immer wichtiger werden­
den Anteil nicht aktivierungsfähiger Projektskosten, wie etwa 
Anlaufkosten, verstärkt in die Förderung einbeziehen zu können. 

zu Ziffer 3 

Dia Erfahrunqen bei sanierungsprojektan haben gezeigt, daS der 
Erfolg ganz wesentlich auch von der Zurverfügungstellunq ge­
eiqneter Managementhilfen abhänq-t, sodaS das bisherige Instru­
mentarium des t 1 b Abs. 2 auf die Kostenübernahme für geeiq­
nete Konsulenten ausgedehnt wird. 

zu Ziffer 4 

Der bisheriqe Absatz 2 des f 2 iat durch dia Novellierung von 
• 10 des Rekonstruktionsqesetzea gemäß Abschnitt 111 des Bundes­
gesetzes BGB1. 325/1986 gegenstandslos geworden. Der neuqeta8te 
Absatz 2 stellt klar, daS für den Fall der Finanzierung von Ga­
rantiezahlungen durch Kreditoperationen gemäß I 6 diese nicht 
dem Konto für eine Deckungsrücklage anzulasten sind. 

zu Ziffer S 

Die bisherige ausschließlich auf stichtagsbezoqene Buchwerte 
abstellende gesetzliche Regelung hat in der Praxis zu Schwierig­
keiten geführt. Sie wird durch eine flexible Bestimmung ersetzt, 
die der FGG bei der Festsetzung des Entgeltes insbesondere auch 
unter dem Gesichtspunkt der verwaltunqsvereinfachunq eine größe­
re Gestaltunqsfreiheit einräumt. 

zu ziffer 6 

Anstelle der bisherigen Refinanzierunqsqarantien qemäS • 6 Ga­
rantiegesetz, die in der Praxis keine Bedeutung erlangten, sieht 
der neugefaßte I 6 eine Refundierungs- und Haftunqsermächtiqunq 
vor, um für den Fall des Schlagendwerdens größerer Rlsken die 
Höhe der schadloshaltung der Finanzierungsgarantie-Gesellschaft 
m.b.H. durch den Bund prognostizierbar zu gestalten. 
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zu Ziffer 7 

Diese Bestimmung .tellt klar, daS .eiten. <.1 •• Bundes auch für 
die übernahme der Verptlich~ung8n gemAa I 11 kein Entgelt zu 
erheben iat .. 

zu. Ziffer 8 

Die Befreiung' der Gesellschaft von der Sonderabqabe für Banken 
entspricht der Zielsetzung der bestehenden Steuerbefr8iunq8n 
des Aha. 4 und ist insbesondere auch iB Hinblick auf die in 
I 6 geregelten Kredltoperationen zur Vermeidung einer nicht 
sachgerechten Besteuerung ertoraerlicb. 

zu Ziffer 9 

Der Ost-West-Fonds wird in Form eines weiteren Haftunqsrahaens 
in die bestehenden Regelungen des Garantieqesetzes integriert, 
die Gesellschaft hat im Rahmen ihrer dieSbezüglichen Geschäfts­
tätigkeit die BezeiChnung "Ost-West-Fonds" ihr .. Firmenwortlaut 
beizufügen und die entsprechenden Haftunqen i. Jahresabschlu8 
gesondert auszuweisen. 

Die Festlequnq der Bedingungen der Garantieübernanme im neuen 
I 11 folgt im wesentlichen der Konstruktion de. bestehenden 
I 1. Zusätzlich zu Finanzierunqsq&rantien alt besonderem Baf­
tungsfall (Risk Sharing) wird die Möglichkeit der Übernahme von 
direkten Erfolgsgarantien geschaffen. 

Eine gesetzliche Einschränkung de. Kreises der für eine Garantie 
des Ost-West-Fonds in Betracht kommenden Wirtschaft. zweige er­
folgt nicht. Um sich flexibel den wandelnden wirtschaftlichen 
Gegebenheiten und den gewonnen Erfahrungen anpassen zu können, 
soll die detaillierte Festlequnq des staatenkreises, der begün­
stigten Projekte sowie der Ausgestaltung der Garantien in Form 
von Richtlinien der Finanzierungsgarantie-Gesellschaft B.b.B. 
erfolgen, die der Zustimmung des Bundesministers für Finanzen 
bedürfen. 

I 12 sieht vor, daß die gemäß I 1 b Ahs. 2 zur Verfügung ge­
stellten Mittel auch für die Übernahme von Kosten tür Konsulen­
ten heranziehbar sind, die tür die projektsbeurteilung und 
Projektsbetreuunq von Auslandsinvestitionen eingesetzt werden 
können. . ~~ 
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